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BUND NEUDEUTSCHLAND 
GEMEINSCHAFT KATHOLISCHER MÄNNER UND FRAUEN e.V. 

SATZUNG 
§ 1  Name und Sitz des Vereins 

1.  Der Verein führt den Namen „Bund Neudeutschland - Gemeinschaft Katholischer 
Männer und Frauen e.V.“ (abgekürzt: „ND – KMF e.V.”). 

2.  Der Sitz des Vereins ist Köln. 

3.  Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter 15504 eingetragen. 

 

§ 2  Aufgabe des Vereins - Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 

Der Verein hat insbesondere den Zweck der Förderung 

a)  der Jugend- und Erwachsenenbildung auf kirchlicher und gesellschaftspoliti-
scher Grundlage, 

b)  der Jugend- und Altenhilfe, 
c)  des Schutzes von Familie und Ehe sowie 
d)  der Völkerverständigung und Entwicklungshilfe. 

Diese Zwecke sucht der Verein zu erreichen durch die Förderung der Veranstaltung 
von Tagungen und Bildungskursen, durch die Bereitstellung geeigneter Tagungsstät-
ten sowie durch die Förderung entsprechender Projekte, Dokumentationen und Pub-
likationen.  

 

§ 3 Selbstlosigkeit  

1.  Der Verein ist selbstlos tätig. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. 

2.  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet                                
werden. 

3.  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

4.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd            
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4  Mitgliedschaft 

1.  Voraussetzung der Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins sind mit Abgabe der Beitrittserklärung: 

a)  die gemäß der KMF-Ordnung gewählten Mitglieder der Leitung der KMF 
(Kurzbezeichnung für Bund Neudeutschland – Gemeinschaft Katholischer 
Männer und Frauen), 

b)  jede Leiterin bzw. jeder Leiter  einer KMF-Region gemäß der KMF-Ordnung, 
c) jede Leiterin bzw. jeder Leiter eines Arbeitskreises gemäß der KMF-Ordnung, 

und  
d) die Mitglieder des Vorstands des Vereins. 
e) Der Geschäftsführer der KMF und der gewählte ND-Bundesmeister sind bera-

tende Mitglieder.  
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2.  Stimmrechtsübertragung  

Soweit ein Mitglied des Vereins nicht an der Mitgliederversammlung teilnimmt, kann 

a)  das Mitglied des Vereins gemäß § 4, 1.a) sein Stimmrecht an ein anderes 
stimmberechtigtes Mitglied der KMF-Leitung, das Mitglied des Vereins gemäß 
§ 4,1.a) ist,  

b)  das Mitglied des Vereins gemäß § 4, 1.b) sein Stimmrecht an seine Stellvertre-
terin oder seinen Stellvertreter in der Leitung einer Region oder ein anderes 
Mitglied des Vereins gemäß § 4,1. b),  

c)  das Mitglied des Vereins gemäß § 4, 1.c) sein Stimmrecht an ein anderes Mit-
glied des Vereins gemäß § 4, 1.c) und 

d)  das Mitglied des Vereins gemäß § 4, 1.d) sein Stimmrecht an ein anderes Mit-
glied des Vorstands 

als Abwesenheitsvertreter übertragen. 

Jedes Mitglied des Vereins kann außer sich nur ein weiteres Mitglied des Vereins 
vertreten.  

Für die Ausübung der Stimmrechtsvollmacht ist eine schriftliche Bevollmächtigung 
des Abwesenheitsvertreters erforderlich, die vor Beginn der Mitgliederversammlung 
dem Vorstand zu übergeben ist. 

 

3.  Die Mitgliedschaft endet: 

a)  durch den Tod des Mitglieds, 
b)  durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand, 
c)  durch Ausschluss seitens der Mitgliederversammlung, 
  wenn das Mitglied seine Verpflichtungen nicht erfüllt oder 

 wenn das Mitglied vorsätzlich oder grob fahrlässig das Ansehen oder  
die Interessen des Vereins verletzt, 

d)  mit dem Ausscheiden aus dem Amt einer Leiterin oder eines Leiters einer Re-
gion in der Gemeinschaft Katholischer Männer und Frauen im Bund Neu-
deutschland, 

e)   mit dem Ausscheiden eines gewählten Mitglieds aus dem Vorstand oder 
f) durch die Auflösung des Vereins. 

 

4.  Von den Mitgliedern des Vereins werden Beiträge nicht erhoben. Die Finanzierung 
des Vereins erfolgt durch die Zahlung von Förderbeiträgen an den Verein durch die 
Mitglieder der KMF sowie durch Zuschüsse von Dritter Seite. 

 

 

§ 5 Vorstand 

1.  Der Vorstand des Vereins besteht aus drei KMF-Mitgliedern. Die Mitglieder des Vor-
stands sind ehrenamtlich für den Verein tätig. Sie erhalten Erstattung ihrer nachge-
wiesenen angemessenen Auslagen. Ihnen dürfen Vermögensvorteile nicht zugewen-
det werden.  

2. Dem Vorstand gehören an: 

a)  ein Mitglied aus der Leitung der KMF, das von der Leitung der KMF aus ihrer 
Mitte bestimmt wird, 

b)  zwei Mitglieder der KMF, die von Mitgliederversammlung gewählt werden 

3.  Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte die erste Vorsitzende bzw. den ersten Vor-
sitzenden sowie die zweite Vorsitzende bzw. den zweiten Vorsitzenden.  

4. Dauer der Zugehörigkeit zum Vorstand, Abberufung 

a) Das gemäß § 5,2.a bestimmte Mitglied des Vorstands gehört diesem für die 
Dauer seiner Zugehörigkeit zur Leitung der KMF an. Es kann durch die Lei-
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tung der KMF aus wichtigem Grund abberufen werden. 

b) Die gemäß § 5,2.b zu wählenden Mitglieder des Vorstands werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von fünf Jahren, vom Tag der Annahme 
der Bestellung an gerechnet, gewählt. Die Mitgliederversammlung kann bei 
der Bestellung einen kürzeren Zeitraum beschließen.  

 Die gemäß § 5,2.b gewählten Mitglieder des Vorstands bleiben auch nach der 
bei der Wahl festgelegten Zeit bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. 

 Eine Wiederwahl der gemäß § 5,2.b gewählten Mitglieder des Vorstands ist 
einmal möglich.  

 Die gemäß § 5,2.b gewählten Mitglieder des Vorstands können durch die Mit-
gliederversammlung aus wichtigem Grund abberufen werden.  

 Scheidet ein gemäß § 5,2.b gewähltes Mitglied des Vorstands vorzeitig durch 
Abberufung, Rücktritt aus wichtigem Grunde oder Tod aus, so beruft die Lei-
tung der KMF ein Vorstandsmitglied für die Zeit bis zur Neuwahl auf der 
nächsten Mitgliederversammlung. 

5.  Der Vorstand tritt bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr zusammen. Die 
Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn  

a)  sämtliche Mitglieder des Vorstands anwesend sind - in diesem Fall werden 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Vorstands 
gefasst, wobei Stimmenthaltung nicht mitgezählt wird -, oder 

b)  zwei Mitglieder des Vorstands, darunter ein gemäß § 5,2.a bestimmtes Mit-
glied des Vorstands anwesend sind – in diesem Fall werden Beschlüsse nur 
bei Einstimmigkeit gefasst -  

Über die Sitzung des Vorstands ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der bzw. 
von dem ersten Vorsitzenden oder von der bzw. dem zweiten Vorsitzenden unter-
zeichnet wird.  

  Die Beschlussfassung kann auch im Wege schriftlicher, telefonischer oder anderer 
Art der Abstimmung erfolgen, sofern nicht ein Vorstandsmitglied diesem Verfahren 
widerspricht. Das Ergebnis ist den Mitgliedern des Vorstands schriftlich mitzuteilen. 

6. Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung durch und ist dieser 
für seine Tätigkeit rechenschaftspflichtig. 

7.  Der Vorstand vertritt den Verein nach innen und außen, gerichtlich und außerge-
richtlich, und zeichnet für denselben. Zur gesetzlichen Vertretung genügen zwei Mit-
glieder des Vorstands.  

 

8.  In vermögensrechtlicher Beziehung ist der Vorstand in folgender Weise beschränkt: 

  Der Vorstand darf ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung 

a)  Immobilien weder erwerben noch veräußern, 

b)  bewegliches und unbewegliches Vereinsvermögen weder verpfänden noch be-
lasten. 

Die Beschränkung der gesetzlichen Vollmacht des Vorstands soll in das Vereins-
register eingetragen werden. 

Die Haftung der Vorstandsmitglieder ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. 

 

§ 6 Aufgaben des Vorstands 

  Zu den Aufgaben des Vorstands gehören insbesondere: 

a) die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung einschließlich 
der Aufstellung der Tagesordnung,  
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b) die Aufforderung an die Mitglieder des Vereins 12 Wochen vor der Wahl eines 
Mitglieds des Vorstands Wahlvorschläge beim Vorstand des Vereins ab-
zugeben.  

c) die Erstellung eines Jahresberichts über die Tätigkeit des Vereins, 

d) die Aufstellung des Jahresabschlusses,  

e)  die Aufstellung eines Haushaltsvoranschlags für das nächstfolgende Jahr,  

f)  die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens,  

g) die Überwachung der Förderungsmaßnahmen, 

h)  die Übernahme der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber der Geschäftsführe-
rin bzw. dem Geschäftsführer sowie die Regelung ihrer bzw. seiner Tätigkeit 
und Befugnisse.  

 i) die Einstellung und Kündigung einer Geschäftsführerin bzw. eines Geschäfts-
führers sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins für die Ge-
schäftsstelle der KMF. 

 Der Vorstand gibt sich für seine Arbeit eine Geschäftsordnung, die im Vorstand nur 
einstimmig beschlossen und geändert werden kann. Ist eine Verständigung im Vor-
stand nicht zu erreichen, so entscheidet die Mitgliederversammlung des Vereins.  

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

1.  Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Die 
Einladung hierzu erfolgt schriftlich und unter Angabe der Tagesordnung mindestens 
vier Wochen vorher durch die erste Vorsitzende bzw. den ersten Vorsitzenden, bei 
Verhinderung durch die zweite Vorsitzende bzw. den zweiten Vorsitzenden. Der Ein-
ladung sind der von der Mitgliederversammlung zu genehmigende Haushaltsvoran-
schlag sowie der zu genehmigende Jahresabschluss beizufügen. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn der Vorstand 
es im Interesse des Vereins für erforderlich erachtet, oder wenn mindestens ein Drit-
tel der Mitglieder des Vereins schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe beim Vorstand den Antrag auf Einberufung stellt. 

2. Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent der 
Mitglieder des Vereins anwesend oder vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist 
innerhalb von einem Monat eine weitere Mitgliederversammlung mit der gleichen Ta-
gesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig ist. 

 Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, soweit die Satzung nicht eine andere Mehrheit bestimmt. Stimmenthal-
tungen werden nicht mitgezählt. 

3.  Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, 

b)  die Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Jahresabschlusses und die 
Entlastung des Vorstands nach dem Bericht der Rechnungsprüfung, 

c)  die Wahl der Mitglieder des Vorstands gemäß § 5,2.b) sowie die Abberufung 
dieser Mitglieder des Vorstands entsprechend der Bestimmung in § 5, 4.b) 
dieser Satzung 

d)  die Wahl von zwei fachlich geeigneten Mitgliedern der KMF, die nicht Mitglie-
der des Vereins sind, als Rechnungsprüferin/Rechnungsprüfer und eines 
nachrückenden Ersatzes auf die Dauer von zwei Jahren oder die Beauftra-
gung von fachlich geeigneten externen Rechnungsprüfern oder einer Rech-
nungsprüfungsgesellschaft.  

e)  die Beratung und Beschlussfassung über die sich aus der Satzung des Ver-
eins ergebenden Aufgaben, 
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f)  die Beratung und die Beschlussfassung des vom Vorstand vorgelegten Haus-
haltsvoranschlags, 

g) die Beratung und Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern des Ver-
eins,  

h)  den Ausschluss eines Mitglieds des Vereins, 

i)  die Beschlussfassung über Änderungen oder Ergänzungen der Satzung ge-
mäß § 8 und die Auflösung des Vereins gemäß § 9 dieser Satzung. 

4. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die den Ablauf der 
Versammlung, die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen sowie eine Anwesen-
heitsliste unter Angabe erteilter Stimmrechtsvollmachten enthält. Die Niederschrift 
ist vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden des Vereins und von der Schriftfüh-
rerin bzw. vom Schriftführer zu unterschreiben. Die Niederschrift mit Ausnahme der 
Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen, ist innerhalb von acht Wochen 
den Mitgliedern des Vereins zuzusenden.  

 

§ 8 Satzungsänderungen oder -ergänzungen 

Anträge zu Satzungsänderungen oder -ergänzungen sind den Mitgliedern des Vereins 
mit der Einladung zuzuleiten. Für Beschlüsse zur Änderung und Ergänzung der Sat-
zung ist eine Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen der anwe-
senden und vertretenen Mitglieder des Vereins erforderlich. Stimmenthaltungen wer-
den nicht mitgezählt. 

 

§ 9 Auflösung des Vereins 

1.  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dafür einzuberufenden Mit-
gliederversammlung beschlossen werden. Für den Beschluss ist eine Mehrheit von 
75 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden und vertretenen Mit-
glieder des Vereins erforderlich. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

2.  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuer-
begünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die “Stiftung Hirschberg“ mit 
Sitz in Frankfurt/Main, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 

 

§ 10 Inkrafttreten – salvatorische Klausel 

Die Neufassung der Satzung des Vereins Bund Neudeutschland – Gemeinschaft Ka-
tholischer Männer und Frauen e.V. wurde von der Mitgliederversammlung am 1. Ok-
tober 2005 beschlossen. Die neu gefasste Satzung tritt mit der Beschlussfassung in 
Kraft.  

Für den Fall, dass Bestimmungen dieser Satzung rechtlich unwirksam sein sollten, 
finden anstelle der unwirksamen Bestimmungen die Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über das Vereinsrecht Anwendung. Im Übrigen bleibt die Satzung 
wirksam. 

 

Beschlossen von der Mitgliederversammlung in Naurod, am 1. Oktober 2oo5,  
geändert durch die Mitgliederversammlung ND-KMF e.V. in Münster am  7. Oktober 2oo6 

Diese Fassung setzt damit die alte Satzung in der Fassung vom 25. Oktober 2oo3 außer Kraft.  

 


